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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, im Juli 2025
DER BUNDESKANZLER

Vorwort

des Bundeskanzlers Friedrich Merz

Das Grundgesetz ist das Fundament unseres Staatswesens und prégt seit nunmehr 76 Jahren die
politische Kultur und die Staatspraxis Deutschlands. Unsere Verfassung setzt Grundlage und Rahmen
fiir das Regierungshandeln in Bund und Landern. Dem Bundeskanzleramt kommt dabei innerhalb
unseres Regierungssystems eine Schliisselrolle fiir die Funktionsféhigkeit der Bundesregierung zu. Als
oberste Bundesbehorde unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes unterstiitzt es den Bundes-
kanzler bei der Wahrnehmung seiner verfassungsméfliigen Aufgaben. Zudem wirkt das Bundeskanz-
leramt auf eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem Parlament
einerseits sowie zwischen Bund und Landern andererseits hin.

Als Dienstsitz des Bundeskanzlers kommt dem Bundeskanzleramt auch architektonisch ein hoher
Wiedererkennungs- und Symbolwert zu: Es ist die Regierungszentrale der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ob als Ort der wochentlichen Kabinettsitzungen oder als reprasentativer Rahmen fiir Staatsbe-
suche: Das ikonische Gebaude am Spreebogen steht im In- und Ausland als Symbol fiir die Politik
der Bundesregierung. Die eindrucksvolle Architektur sollte aber nicht dariiber hinwegtduschen,
dass die Aufgabe des Bundeskanzleramtes sich nicht in Protokoll und Reprisentation erschopft.
Vielmehr ist das Bundeskanzleramt auch die zentrale treibende Kraft fiir die Umsetzung des poli-
tischen Programms der jeweiligen Bundesregierung. Dies ist fiir das reibungslose Funktionieren
der Regierungsmaschinerie unerldsslich. Das Amt hat iiberdies auch eine dienende Funktion: Es
unterrichtet den Bundeskanzler {iber die laufenden Fragen der Innen- und Auflenpolitik sowie die
Arbeit der Bundesregierung. Das Biiro des Bundeskanzlers achtet darauf, dass die Entscheidungen
des Bundeskanzlers umgesetzt werden.

Es war und es ist Aufgabe der Bundesregierung, durch ihr Handeln Krisen und Herausforderungen
angemessen zu begegnen. Diese Aufgabe verlangt auch immer wieder organisatorische Anpassungen
und Umstrukturierungen innerhalb der Bundesregierung, welche sich in den Organisationsstruktu-
ren der Ministerien und Behdrden widerspiegeln. Die Organisationsstruktur des Bundeskanzleram-
tes als Regierungszentrale ist dabei ein Konstruktionsplan der Organisation der Bundesregierung
insgesamt. Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes haben sich mit dem politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Wandel immer wieder politische Priorititen verschoben und neue Politikfelder
eréffnet. Dementsprechend haben sich auch das Bundeskanzleramt und die Bundesregierung stets
weiterentwickelt.
Mit dem bereits in 9. Auflage vorliegenden Buch zeichnen die Autoren, selbst ehemalige langjéhrige
Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, die Entwicklung der Regierungszentrale seit den Anfingen
nach und schreiben zugleich ein spannendes Kapitel der politischen Geschichte Deutschlands fort.
Fiir diesen Beitrag zur politischen Bildung danke ich den Autoren und wiinsche eine aufschlussreiche
Lektiire.
Ihr
Friedrich Merz
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Vorwort der Verfasser

zur 9. Auflage

Nach Schaffung der deutschen Einheit und der politischen Wende in Europa 1989/90 wuchs das
Interesse im In- und Ausland an Insider-Informationen zum deutschen Regierungssystem, insbeson-
dere zum Bundeskanzleramt. Vor diesem Hintergrund ist die 1. Auflage dieses Buches im Jahre 1994
entstanden. Die Folgeauflagen beriicksichtigen die zwischenzeitlichen Entwicklungen auf politischem
und organisatorischem, aber auch auf architektonischem Gebiet. Dies gilt insbesondere fiir die
Koalitions- und Kanzlerwechsel der Jahre 1998, 2005, 2013, 2021 und vor allem 2025 sowie fiir den
Umzug des Parlaments und der wichtigsten Regierungsfunktionen von Bonn nach Berlin.

Die Neuauflage bildet die Bundesregierung und das Bundeskanzleramt nach den Bundestagswahlen
von 2025 mit der anschlieffenden Regierungsneubildung ab. Mit dem Ende der ,,Ampel“-Regierungs-
koalition im November und der gescheiterten Vertrauensfrage im Dezember 2024 kam es im Februar
2025 zu einer vorgezogenen Bundestagswahl. Nach einer 3 V4 -jahrigen Amtsdauer des Bundeskanz-
lers Olaf Scholz hat sich sowohl ein Kanzlerwechsel zu Bundeskanzler Friedrich Merz als auch ein
Koalitionswechsel vollzogen. Text und Fotos der Neuauflage beriicksichtigen die mit dieser neuen
Regierungsbildung con CDU, CSU und SPD im Jahr 2025 geschaffene Situation. Das Buch ist damit
auf den neuesten Stand gebracht. Es illustriert die Arbeit von Regierung und Regierungszentrale im
Gebédude des Bundeskanzleramtes im Berliner Spreebogen, geht aber auch auf den 2. Dienstsitz des
Amtes im Palais Schaumburg in Bonn ein. Beide Verfasser haben seit den Vorauflagen das Werk
stetig aktualisiert, griindlich {iberarbeitet und erheblich angereichert. Uberdies haben sie dem Buch
alle besonders bedeutsamen Regelungen aus Gesetzen und Geschiftsordnungen angefiigt, die fiir die
Arbeit der Bundesregierung, insbesondere ihre Organisation und ihre Zusammenarbeit mit anderen
Verfassungsorganen, von Bedeutung sind. Dariiber hinaus sind einige Regelwerke angefiigt, die fiir
das Gesetzgebungsverfahren im nationalen, aber auch im européischen Kontext wichtig sind. So ist
das Buch zu einem breit gefacherten Handbuch ausgebaut und aufgewertet. Durch ihre praktische
Erfahrung konnten die Verfasser dafiir Sorge getragen, dass die Darstellung bis in die jlingste Zeit
aktuell ist.

Die Verfasser sind durch verschiedene Mitarbeiter der Bundesregierung, insbesondere des Bundes-
kanzleramtes, mit Informationen unterstiitzt worden. Ihnen allen und insbesondere Herrn Staatsse-
kretér Dr. Jorg Semmler gilt ganz herzlicher Dank.

Berlin/Bonn im August 2025
Prof. Dr. Hans Hofmann / Dr. Volker Busse
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Kapitel 1
Das Amt des Bundeskanzlers und das Bundeskanzleramt im
geschichtlichen Uberblick

— Uber das Reichskanzleramt zum Bundeskanzleramt —

Abstract | Die Bundesregierung ist eine der drei Saulen im parlamentarischen Regierungssystem
des Grundgesetzes. An ihrer Spitze steht der Bundeskanzler. Fiir die Funktionsfahigkeit des
Regierungssystems ist von Bedeutung, dass die rechtliche Stellung des Regierungssystems —
auch unter Beriicksichtigung historischer Erfahrungen — dementsprechend ausgepragt ist. Im
deutschen Regierungssystem ist diese im Vergleich zu anderen demokratischen Staaten relativ
stark. Das folgende Kapitel stellt dar, dass und wie sich dies fir ihn und sein Amt seit der
Reichsgriindung im 19. Jahrhundert entwickelt hat.

A. Die Stellung des Bundeskanzlers und des Reichskanzlers nach den Verfassungen des Nord-

deutschen Bundes und des Deutschen Reichs ........o.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice s 2

1. Norddeutscher Bund 1867—1871 ... ..uiuiniitiniiat ettt ee e aeeenas 2

IL. Deutsches Reich 18711918 ... .iuiiiniiit i e e e e e e aeeaaaes 7

II1. Weimarer Republik 19191933 ... . cuiininiiiiiiiii et 19

B. Die Reichskanzlei von 1933 DiS 1945 .. ..uinitiniiit it e e e e e e eaaaes 27
I. Zusammenbruch der Weimarer Republik...........ccooviiiiiiiiiiniiiiiien, 27

II. Stellung der Reichskanzlei..............oooiiiiiiiiii 29

C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949 .....cuiuiitiniiiiiiie e eaaes 30
D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn ...............oooiiii 34

Der Bundeskanzler leitet die Geschifte der Bundesregierung. Zur Erfiillung seiner Aufgaben ist ihm 1
das Bundeskanzleramt zugeordnet. Die Regelungen des Grundgesetzes {iber den Bundeskanzler und
die Bundesregierung sind geschaffen worden vor dem Hintergrund geschichtlicher Erfahrungen in
fritheren deutschen Verfassungen. Ein Blick in diese Geschichte kann das Verstindnis der heutigen
Regelungen zum Bundeskanzler und zum Bundeskanzleramt erleichtern.

A. Die Stellung des Bundeskanzlers und des Reichskanzlers nach den
Verfassungen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen
Reichs

I. Norddeutscher Bund 1867—1871

Stellung des Bundeskanzlers

Die erste deutsche Verfassung, die zum Amt eines Bundeskanzlers fithrte, war die des Norddeutschen 2
Bundes vom 16. April 1867. Diese Verfassung wurde geschaffen, nachdem sich 1866 Preuflen und
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die tibrigen deutschen Staaten nérdlich des Mains zum Norddeutschen Bund zusammengeschlossen
hatten und einen Bundesstaat bildeten. Dieser Bund vereinigte Preuflen und 21 weitere Léinder.
Die Verfassung des Bundes sicherte Preuflen Vorherrschaft, indem sie ihm 17 von 43 Stimmen im
Bundesrat (und damit eine Sperr-Minoritit gegen Verfassungsanderungen) zuwies und regelte, dass
das »Bundesprésidium« der Krone Preufiens zustand.

Der Verfassungsentwurf sah vor, dem Bundesrat, der Vertretung der einzelnen Staaten, neben seinen
Befugnissen bei der Gesetzgebung auch die Funktion einer Bundesregierung zu geben. Der Bundes-
kanzler sollte nur Unterstaatssekretir im preuflischen Auflenministerium sein und den Vorsitz und
die Geschiftsfilhrung im Bundesrat haben. Eine eigene parlamentarische Verantwortlichkeit sollte er
danach nicht tragen. Fiir den Bundesrat als Bundesregierung hitte demnach eine parlamentarische
Verantwortlichkeit nur insofern bestanden, als die Vertreter der einzelnen staatlichen Regierungen
ihren Landtagen verantwortlich waren.

Gegen diese Konstruktion wandte sich die Mehrheit des Reichstages. Sie wollte ein selbstindiges,
dem Reichstag unmittelbar verantwortliches Ministerkollegium. Sie erreichte, dass in der Verfassung
des Norddeutschen Bundes folgende Regelungen aufgenommen wurden:

Der Vorsitz im Bundesrat und die Leitung von dessen Geschiften wurden dem Bundeskanzler
zugewiesen; dieser war vom Konig von Preuflen zu ernennen (Art.15). Die Anordnungen und
Verfiigungen des Bundesprisidiums (also des Koénigs von Preuflen) bedurften zu ihrer Giiltigkeit
der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, »welcher dadurch die Verantwortlichkeit iibernimmt«
(Art.17). Durch diese Verantwortlichkeit wurde der Bundeskanzler zu einem eigenen obersten Organ
des Norddeutschen Bundes erhoben.

Der preuflische Ministerprasident und AuSenminister Otto von Bismarck selbst iibernahm das Amt
des Bundeskanzlers und gab ihm entsprechendes Gewicht.

Bundeskanzleramt: Beginn einer eigenen Verwaltung im Bund

Am 12. August 1867 wurde die erste und zunichst auch einzige oberste Behorde des Norddeutschen
Bundes errichtet, das »Bundeskanzler-Amt«. Ministerielle Geschifte des Bundes wurden nunmehr
nicht insgesamt von preufSischen Ministerien miterledigt, sondern tiberwiegend durch eine bundesei-
gene, dem Bundeskanzler zugeordnete Behorde. Mit Ausnahme der Angelegenheiten des Auswirtigen
und der Marine, die weiterhin von preuflischen Ministerien wahrgenommen wurden, war diese
Behorde Verwaltungsspitze fiir alle Bundesangelegenheiten. Dies war der Beginn einer bundesstaatli-
chen Regierung mit einem eigenen Verwaltungsapparat. Prasident des neu geschaffenen Bundeskanz-
leramtes wurde Rudolf Delbriick, der vorher die Handelsabteilung im Preuflischen Handelsministeri-
um geleitet hatte.

Il. Deutsches Reich 1871-1918

Reichskanzler

Die Verfassung des Deutschen Reichs (Bismarcksche Reichsverfassung) vom 16. April 1871 (RGBL
S. 63) iibernahm fast wortlautgleich die Regelungen der Verfassung des Norddeutschen Bundes. Das
Deutsche Reich erweiterte den Bund um die siiddeutschen Staaten Bayern, Wiirttemberg und Baden
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und veranderte das Stimmenverhiltnis im Bundesrat dahin, dass Preuflen nun 17 von 58 Stimmen
zugeteilt waren (allerdings immer noch eine Sperr-Minoritit gegen Verfassungsinderungen). Das
»Présidium des Bundes« wies die Verfassung weiterhin dem K6nig von Preuflen zu, der nunmehr den
Namen Deutscher Kaiser erhielt. Der Bundeskanzler erhielt die Bezeichnung Reichskanzler; seine
Rechtsstellung blieb aber unverandert.

Erst durch Gesetz vom 28. Oktober 1918 (sog. Parlamentarisierungsgesetz) (RGBL. S.1274) wurde
eine Verantwortlichkeit des Reichskanzlers auch gegeniiber dem Parlament geregelt. In Art. 15 der
Reichsverfassung wurde ausdricklich die Regelung aufgenommen, dass der Reichskanzler zu seiner
Amtsfithrung des Vertrauens des Reichstages bedarf und fiir seine Amtsfithrung aufier dem Bundes-

rat auch dem Reichstag verantwortlich ist.

Abbildung 1.1: Die Unterzeichnung des Berliner Vertrages 1878 in der Reichskanzlei Wilhelmstr. 77 (Gemdilde, Anton
von Werner).
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Bismearckache Reichsberfassunyg
Bom 16, April 1871
Buszug

Art. 15 (Reicpskanzler) Ber Borsite im Bundescate und
e TWethung der Geachfte stelpre dem  Reidphanzler zu,
foelcher o Patmer zu errennen ist

Ber Reichskanzler ko zich urcy jedes andere Mitglion
des Wundesrates  fermige  sclpiftlidper  Substitution
fertreten lassen.

Art. 16 (Behandlung der Horlagen) Bie erforderlichen
Borlagen foerden nach Mabgake der Beschlitaze des
Burdesrates tm Namen des Ratsers an den RBetchstay
gebracht, oo zte durch Mitglieder Des TWandescates oder
Murel hesorders fion [etetersm 2t ernenmerdte Mommissarien
frertreten foerden.

Art. 17 (Anordmmgen wnd Berfiigungen des Waisers;
Gegenzeichpomy) Bem Baiser stelt die Ansfertigung wnd
Berkimmdrigamyg der Reichagesetze und die Wherfoackong er
Ausfithrvng  derselben zu. Bie  Anordmmgen  und
Berfitgungen des Batsers foecden im Nomen des Reichs
erlammen  und  heditcfenn  zn tper  @aliigheit  der
Bregerzeichromy des Retdpshanzlers, foelcher dadedy e
Beranttnartlichkeit itherninomt.
Abbildung 1.2 Auszug aus Bismarckscher Reichsverfassung (Selbstfertigung).

Reichskanzleramt: Keimzelle einer gegliederten Bundesverwaltung

Das Bundeskanzler-Amt wurde am 12. Mai 1871 in Reichskanzleramt umbenannt. Der Prasident des
ehemaligen Bundeskanzleramtes, Delbriick, wurde in das neue Amt iibernommen und behielt dieses

bis 31. Mai 1876 bei.

Das Bundeskanzleramt, das zundchst mehr als zentrales Verwaltungsbiiro des Bundeskanzlers ange-
legt war, entwickelte sich als Reichskanzleramt immer mehr in Richtung eines Ministeriums. Der
Zentralabteilung und den Abteilungen I und II, die bereits im Bundeskanzleramt vorhanden waren,
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wurde eine Abteilung IIT hinzugefiigt, die als oberste Verwaltungsbehorde fiir das neue »Reichsland«
Elsass- Lothringen zustindig war. 1874 wurde die Abteilung IV hinzugefiigt, die Rechtsabteilung.

Das Reichskanzleramt war Keimzelle einer gegliederten Bundesverwaltung fiir alle Aufgabengebiete
mit Ausnahme der Auflenpolitik und Angelegenheiten der Marine. Bereits am 4. Januar 1870 (also
noch in der Zeit des Norddeutschen Bundes) war als zweite oberste Bundesbehorde das Auswirtige
Amt geschaffen worden. Es tibernahm vom preuflischen Ministerium fiir auswartige Angelegenheiten
die insoweit bestehenden Bundeszustindigkeiten. Die Aufgaben des Oberkommandos der Marine
und der Marineverwaltung wurden am 1. Januar 1872 vom Preuflischen Marineministerium auf die
Kaiserliche Admiralitdt und 1889 auf das Reichsmarineamt als oberste Marineverwaltungsbehorde
tibertragen. Aus dem Auswirtigen Amt ging ferner das Reichskolonialamt hervor.

Ausgliederung von Spezialverwaltungen, aber noch keine Ressorts

Fiir alle tibrigen Angelegenheiten des Bundes war zunichst das Bundeskanzleramt zustdndig. Aus
ihm wurden nach und nach Spezialzustdndigkeiten ausgegliedert:

- 1873 das Reichseisenbahnamt

- 1876 der Generalpostmeister (ab 1880 Reichspostamt)
- 1877 das Reichsjustizamt

- 1879 das Reichsschatzamt

Auch die Behorden der Reichsbank (Reichsbankdirektorium und Reichsbankkuratorium) wurden als
selbstandige Reichsbehdrden geschaffen; sie waren dem Reichskanzler untergeordnet, dem Reichs-
kanzleramt aber gleichgestellt.

Bei diesen Behorden handelte es sich nicht um eigenstindige Ressorts; vielmehr waren sie dem
Reichskanzler als dem einzigen Reichsminister untergeordnet. Leiter der Reichsimter waren in
der Regel Staatssekretire. Infolge der Zunahme von Arbeitslast und Verantwortung ergab sich fiir
den Reichskanzler die Notwendigkeit von Entlastung. Durch Reichsgesetz vom 17. Mérz 1878 (sog.
Stellvertretergesetz) wurde das Amt des Reichsvizekanzlers (Generalstellvertreter) eingefithrt und
die Moglichkeit geschaffen, bestimmte Aufgaben den Vorstinden der Reichsbehérden zu tibertragen.
Die Staatssekretdre konnten also zu stindigen Vertretern des Reichskanzlers auf ihren jeweiligen
Aufgabengebieten bestellt werden. Der Reichskanzler behielt aber die Befugnis, »jede Amtshandlung
auch wihrend der Dauer der Stellvertretung selbst vorzunehmen.«

Vom Reichskanzleramt zum Reichsamt des Innern und zur Reichskanzlei

Durch die Vergroflerung des Reichskanzleramtes einerseits und die Ausgliederung selbstdndiger
oberster Behorden andererseits wandelte sich immer mehr die inhaltliche Struktur des Amtes. Der
Charakter des personlichen Biiros fiir den Reichskanzler trat in den Hintergrund; das Amt entwickel-
te sich zu einer Behorde fiir alle inneren Angelegenheiten, die nicht ausgegliederten Spezialbeh6rden
zugewiesen waren.

So war es konsequent, dass das Reichskanzleramt zum »Reichsamt des Innern« umgewandelt wurde
und an seine Spitze der »Staatssekretdr des Innern« trat. Dies geschah auf Vorschlag des Reichskanz-
lers durch Erlass des Kaisers vom 24. Dezember 1879. Der Veranderungsprozess im Reichskanzleramt
hatte deutlich gemacht, dass einerseits eine Verselbststindigung des Amtes erforderlich war, das
nunmehr die Bezeichnung Reichsamt des Innern trug, dass andererseits aber die Notwendigkeit eines
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personlichen Biiros fiir den Reichskanzler bestand. Deshalb hatte der Reichskanzler bereits wahrend
der Beratungen des Haushalt 1878/79 einen dahingehenden Antrag gestellt. Durch Kabinettsordre
vom 18. Mai 1878 erteilte der Kaiser die Genehmigung zur »Errichtung eines zur unmittelbaren Ver-
fugung des Reichskanzlers stehenden Central-Bureaus, welches den Namen >Reichskanzlei« fithrt«.

Diese Reichskanzlei bestand anfangs aus einem Vortragenden Rat als Leiter und aus drei weiteren
Hilfskraften. Erster Leiter wurde der ehemalige Landrat Tiedemann aus Mettmann, vormals freikon-
servativer Abgeordneter des preuflischen Abgeordnetenhauses. Thm folgten bis 1918 noch weitere
neun Chefs der Reichskanzlei. Aufgabe der Reichskanzlei war es, den Verkehr des Reichskanzlers mit
den ihm unterstehenden Chefs der Reichsbehorden zu vermitteln, den Reichskanzler zu informieren,
seine Auftrage auszurichten und ihn bei der personlichen Wahrnehmung seiner eigenen Funktionen
zu unterstiitzen.

Die Zahl der Mitarbeiter der Reichskanzlei stieg bis zu Bismarcks Ausscheiden im Jahre 1890 auf acht,
danach bis 1914 auf zwanzig und bis 1918 auf fiinfundzwanzig, davon nur vier héhere Beamte. 1907
wurde der Leiter der Reichskanzlei in den Rang eines Unterstaatssekretérs erhoben.

[ll. Weimarer Republik 1919-1933

Reichskanzler

Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (Weimarer Verfassung) (RGBL. S.1383)
fithrte die Republik ein, sah aber trotz ihrer Abkehr von der Monarchie eine relativ starke Stellung
des Staatsoberhaupts, des Reichsprasidenten, aber auch die Starkung des Reichstages vor.

Im Verhiltnis der obersten Staatsorgane zueinander war die Stellung der Reichsregierung gekenn-
zeichnet durch Abhéngigkeit nach beiden Seiten: Gemafd Art. 53 wurden der Reichskanzler und auf
seinen Vorschlag die Reichsminister vom Reichsprisidenten ernannt und entlassen. Art. 54 bestimm-
te, dass der Reichskanzler und die Reichsminister zu ihrer Amtsfithrung des Vertrauens des Reichs-
tags bedurften; jeder von ihnen wurde zum Riicktritt verpflichtet, wenn der Reichstag ihm durch
ausdriicklichen Beschluss sein Vertrauen entzieht. Nach damaliger verfassungsrechtlicher Auffassung
bedurfte es zur Ernennung einer Regierung keiner ausdriicklichen Vertrauensaussage des Reichstags;
vielmehr wurde davon ausgegangen, dass die Reichsregierung das Vertrauen des Reichstages hatte, bis
das Gegenteil durch ein Misstrauensvotum des Reichstags bewiesen war. Dies betonte zusitzlich die
Stirke des Reichsprisidenten gegeniiber dem Reichstag.

Schwache verfassungsrechtliche Stellung von Reichsregierung und Reichskanzler

Schwach angelegt war die verfassungsrechtliche Stellung der Reichsregierung und des Reichskanzlers:
Durch - destruktive - Misstrauensbeschliisse konnte der Reichstag jederzeit den Reichskanzler zum
Ricktritt zwingen, ohne dass die Mehrheitsfahigkeit eines anderen Bewerbers fiir das Amt des
Reichskanzlers gesichert war. Misstrauensbeschliisse, aus denen der Zwang zum Ricktritt folgte,
waren sogar gegen jeden einzelnen Reichsminister moglich. Dies erschwerte die Kabinettbildungsauf-
gabe des Reichskanzlers ganz betréchtlich.

24

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

A. Norddeutscher Bund und Deutschen Reich

Die Folge dieser verfassungsrechtlichen Konstruktion waren instabile, relativ schwache Regierungen,
so dass langer angelegte konsistente Politik erheblich erschwert war. Bis 1933 losten insgesamt 21
Kabinette einander ab.

Reichsregierung: erstmals gilt Ressortprinzip

Wihrend der Reichskanzler der Bismarckschen Verfassung einziger Minister war, kam es nach dem
Zusammenbruch infolge des ersten Weltkriegs erstmals zur Bildung einer Regierung. Bereits am
10. Februar 1919 beschloss die Weimarer Nationalversammlung, dass der Reichsprésident Reichsmi-
nister zu berufen habe, die zu ihrer Amtsfithrung des Vertrauens der Volksvertretung bediirften und
dieser auch unmittelbar verantwortlich seien. Durch Erlass des Reichsprisidenten vom 21. Marz 1919
wurde z. B. fiir das bisherige Reichsamt des Innern die Bezeichnung »Reichsministerium des Innern«
festgestellt.

Art. 56 der Weimarer Verfassung gab dem Reichskanzler die Kompetenz zur Bestimmung der Richt-
linien der Politik, riumte aber zugleich jedem Reichsminister innerhalb dieser Richtlinien die Kom-
petenz ein, »den ihm anvertrauten Geschaftszweig selbstindig und unter eigener Verantwortung
gegeniiber dem Reichstag« zu leiten. Das Unterordnungsverhiltnis der Reichsdmter gegeniiber dem
Reichskanzler nach der Bismarckschen Verfassung wurde also erstmals durch eine eigene Ressortver-
antwortung selbstandiger Ministerien ersetzt.

Reichskanzlei: Amt fiir Kanzler und Regierung

Seit der Bildung von Reichsregierungen verdnderte sich die Aufgabe der Reichskanzlei. Sie war
nunmehr nicht nur Biiro des Reichskanzlers, sondern erhielt zugleich koordinierende Aufgaben
gegeniiber der Regierung insgesamt. Der Chef der Reichskanzlei war danach nicht mehr nur Helfer
des Reichskanzlers, sondern Geschiftsfithrer der gesamten Reichsregierung. Deren Zusammenarbeit
wurde gemaf3 Art. 55 der Weimarer Verfassung in der »Geschiftsordnung der Reichsregierung« vom
3. Mai 1924 geregelt. Dariiber hinaus wurde der Geschiftsverkehr der Reichsministerien untereinan-
der und mit ihnen durch eine »Gemeinsame Geschéftsordnung der Reichsministerien« geregelt.

Nach den neuen Regeln oblag der Reichskanzlei insbesondere die Vorbereitung der Kabinettsitzun-
gen und der sonstigen Ministerbesprechungen. Der Chef der Reichskanzlei hatte Sitz (allerdings nicht
Stimme) in allen Kabinettsitzungen und Ministerbesprechungen beim Reichskanzler. Seit 1924 hatte
er den Rang eines Staatssekretdrs. In den 14 Jahren der Weimarer Republik gab es zehn Chefs der
Reichskanzlei. Davon amtierte weitaus am langsten Hermann Piinder; er bekleidete die Aufgabe von
Juli 1926 bis Juni 1932. Der Personalbestand der Reichskanzlei vermehrte sich bis 1928 auf 35 Beamte,
darunter der Staatssekretdr und zwei Ministerialdirektoren. Einer der beiden Ministerialdirektoren
war der sog. »Pressechef der Reichsregierung«; von diesem organisatorisch getrennt war die »Pres-
sestelle der Reichsregierung«, die beim Auswartigen Amt ressortierte. Zeitweise oder stindig war
der Reichskanzlei eine Reihe von Dienststellen angegliedert, so die Vertretung der Reichsregierung
in Miinchen, die »Reichszentrale fiir Heimatdienst«, der Sachverstindige der Reichsregierung fiir
Entwaffnungsfragen und die »Reichsgeschiftsstelle der deutschen Nothilfe«.
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B. Die Reichskanzlei von 1933 bis 1945
I. Zusammenbruch der Weimarer Republik

Die Schwiche der Regierung im Verfassungsrecht und in der Verfassungspraxis der Weimarer Repu-
blik wurde in den letzten Jahren vor 1933 immer offenbarer. Die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er
Jahre fithrte auch zur Handlungsunfihigkeit des Parlamentarismus. Nach der Entlassung des Reichs-
kanzlers Briining im Frithjahr 1932 kam keine politische Mehrheit fiir einen Reichskanzler oder ein
politisches Programm mehr zustande. Reichsprasident von Hindenburg machte zunehmend von sei-
nem Notverordnungsrecht Gebrauch und verdnderte dadurch das parlamentarische System praktisch
weitgehend in ein présidiales. SchlieSlich ernannte er am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler.

»Ermdchtigungsgesetz« von 1933: Faktische Beseitigung der Weimarer Verfassung

In den folgenden Wochen wurde konsequent auf den Abbau des demokratischen Verfassungssys-
tems der Weimarer Republik hingewirkt, obwohl die Weimarer Verfassung auch in der national-
sozialistischen Diktatur nie formlich aufler Kraft gesetzt wurde. Erster Schritt war die »Verord-
nung des Reichsprasidenten zum Schutz von Volk und Staat« vom 28. Februar 1933. Sie machte
vom Notverordnungsrecht des Art.48 Abs.2 der Weimarer Reichsverfassung Gebrauch, wonach
»voriibergehend« Grundrechte ganz oder zeitweise aufSer Kraft gesetzt werden konnten, wenn dies
zur »Wiederherstellung der offentlichen Sicherheit und Ordnung« nétig war. Der Reichstagsbrand
vom 27./28. Februar 1933 bot hierfiir Anlass (oder Vorwand). Die danach mégliche Achtung poli-
tischer Gegner reichte aber noch nicht aus, um den Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl vom
5. Mirz 1933 die Mehrheit zu verschaffen. Dies war Ausgangspunkt fiir die Nationalsozialisten, im
Reichstag das sog. Ermichtigungsgesetz zu erwirken: Das Gesetz »zur Behebung der Not von Volk
und Reich«, das vom Reichstag am 23. Mirz 1933 beschlossen wurde, hob die Weimarer Verfassung
zwar nicht formlich auf, beseitigte sie aber faktisch: Nach jenem Gesetz konnten kiinftig Reichsge-
setze »auch durch die Reichsregierung beschlossen werden« und »die von der Reichsregierung be-
schlossenen Gesetze von der Reichsverfassung abweichen«. Damit war der Reichsregierung absolute
Macht eingerdumt. In der Praxis bedeutete dies aber zunehmend nicht, dass die Reichsregierung als
Kollegium diese Macht ausiibte, sondern dass Hitler als Diktator diese Macht nicht zuletzt mit Hilfe
seiner Partei in absolutistischer Weise an sich zog.

[I. Stellung der Reichskanzlei

Reichskanzlei als Hilfsorgan der Hitler-Diktatur

Die diktatorische Machtkonzentration bei Hitler selbst wirkte sich auch auf die Stellung der Reichs-
kanzlei aus. Sie war nun nicht mehr ein Koordinierungsinstrument fiir die Regierung sondern Hilfs-
organ des Reichskanzlers. Dieser traf die Entscheidungen oft ohne Beteiligung seiner Fachminister,
allenfalls nach Beratung mit seinen Untergebenen in der Reichskanzlei. Dies gab der Reichskanzlei
zeitweise eine stirkere Stellung als den Fachministern. Als Ausdruck dessen wurde der Chef der
Reichskanzlei, Lammers, der dieses Amt von Hitlers Amtsantritt bis zum Ende innehatte, im Jahre
1937 zum Staatsminister ernannt. Seine Bedeutung und die der Reichskanzlei nahm in der Folgezeit
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in dem Mafle ab, in dem sich Hitler seiner Partei statt seiner Kanzlei als Hilfsorgan bediente.
Dementsprechend dnderten sich Personalbestand und Struktur der Reichskanzlei unter Hitler kaum.
Die Reichskanzlei beendete ihre Existenz im Frithjahr 1945: Die verbliebenen Beamten waren samt
ihren Akten in eine kleine Ortschaft in die Nahe des Obersalzberges in den Alpen gefliichtet; dort
wurden sie von franzdsischen Truppen festgenommen.

C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949

Anfang 1948 riefen die amerikanische und die britische Militdrregierung einen Verwaltungsrat des
»Vereinigten Wirtschaftsgebiets« (sog. Bizone) mit Sitz in Frankfurt/Main ins Leben. Diese sollte
einer Regierung vergleichbare Funktionen erfiillen. Den Vorsitz dieses Verwaltungsrats ibernahm
der langjihrige Chef der Reichskanzlei wiahrend der Weimarer Republik, Hermann Piinder. Ihm
waren sechs Verwaltungen nachgeordnet, an deren Spitze iiberwiegend Persénlichkeiten standen, die
spéter in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland politische Bedeutung erlangten: Wirt-
schaft (Erhard), Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (Schlange-Schoningen), Verkehr (Frohne),
Post- und Fernmeldewesen (Schuberth), Finanzen (Hartmann) und - etwas spater — Arbeit (Storch).
Auflerdem wurden dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats noch das gesamte Personalamt der sechs
Verwaltungen, ferner das Rechtsamt und das Statistische Amt nachgeordnet. Der Verwaltungsrat
suchte eine Organisation dhnlich dem Vorbild wahrend der Weimarer Republik und gab sich unter
dem 1. Oktober 1948 eine Geschiftsordnung, die der Geschéftsordnung der Reichsregierung von 1924
nachgebildet war.

»Vorldufer« der Bundesregierung

Dem Vorbild der alten Reichskanzlei entsprechend wurde am 15. April 1948 eine Direktorialkanzlei
gebildet, die Verwaltungsorgan des Vorsitzers und des gesamten Verwaltungsrates war. Chef der
Direktorialkanzlei wurde Ministerialdirektor Dr. Krautwig. Die Direktorialkanzlei erhielt nur einen
kleinen Stab mit drei Hauptreferaten. Dariiber hinaus wurde am 23. Juni 1948 ein »Pressechef der
Direktorialkanzlei« ernannt, und zwar Ministerialdirektor Knappstein.

Nach den ersten Bundestagswahlen und der Bildung der Bundesregierung horte gemifi Gesetz
Nr. 25 der amerikanischen Militdrregierung vom 15. September 1949 und einer entsprechenden der
britischen Militarregierung der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebiets rechtlich auf zu
bestehen. Gleichwohl existierte - der Bundesregierung unterstellt - die Direktorialkanzlei noch bis
zum 31. Miérz 1950, ihre Abwicklungsstelle sogar noch bis Ende Mérz 1951.

Der Prisident des Parlamentarischen Rats, Konrad Adenauer, hegte Misstrauen gegen den bizona-
len Verwaltungsapparat und versuchte, sich beim Neuaufbau der Bundesregierung davon zu 16sen.
Gleichwohl gab es personelle und organisatorische Uberginge vom Verwaltungsrat des Vereinigten
Wirtschaftsgebiets zur Bundesregierung, so dass jenem eine gewisse Vorlaufer-Funktion zugespro-
chen werden kann.
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Abbildung 1.3: Faksimile der Urkunde zur Ernennung von Konrad Adenauer zum 1. Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland.

D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn

Parlamentarischer Rat

Nach Vorarbeiten eines Sachverstindigenausschusses, dem von den Ministerprasidenten der west-
deutschen Bundeslander eingesetzten sog. »Verfassungskonvent von Herrenchiemseex, erarbeitete
der sog. »Parlamentarische Rat« in weniger als neun Monaten das Grundgesetz. Der von den Land-
tagen der genannten Bundesldnder gewdhlten Parlamentarischen Rat schloss am 8. Mai 1949 seine
Arbeit ab. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkiindet und in Kraft gesetzt.
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D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn

Diese zweite demokratische Verfassung nach derjenigen der Weimarer Republik versuchte, die be-
wihrten Elemente jener Verfassung von 1919 mit den Folgerungen aus den Erfahrungen zu verbinden,
die sich bis zum Zusammenbruch der Demokratie unter dem Nationalsozialismus ergeben hatten. Es
entstand eine gedanklich und sprachlich prignante, auf das Wesentliche konzentrierte Verfassung, die
wohl gerade deshalb ihre weitschauende Flexibilitit und iiberzeugende Kraft iiber die Jahrzehnte bis
zur deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 und dariiber hinaus unter Beweis gestellt hat; insbe-
sondere die Stabilitdt der Bonner Demokratie, die hohe Akzeptanz fiir das Bundesverfassungsgericht
und dessen Auslegung des Grundgesetzes und schliellich der Beitritt der DDR im Sommer 1990 zum
Grundgesetz sind beredter Ausdruck dafiir.

Das Grundgesetz als bewdhrte deutsche Verfassung

Allerdings konnten die Schéopfer dieser Verfassung im Jahre 1949 noch nicht ahnen, dass die Wieder-
vereinigung so lange auf sich warten lassen wiirde und ihr Text im Prinzip dauerhafte deutsche
Verfassung sein wiirde. Sie wollten dem gesamtdeutschen Gesetzgeber, der nach ihrer Vorstellung
bald sollte handeln kénnen, nicht vorgreifen und nannten deshalb ihren Text nicht Verfassung, son-
dern »nur« Grundgesetz und fiihrten dariiber auch keine Volksabstimmung herbei. Dieses Grundge-
setz bewdhrte sich aber in der Verfassungspraxis als beste Verfassung der deutschen Geschichte in
herausragendem Mafle. Hohe Wahlbeteiligungen mit deutlichen Absagen an extremistische Parteien
waren und sind Ausdruck der groflen Zustimmung des deutschen Volkes zum Grundgesetz als
deutscher Verfassung. Ein Legitimationsdefizit besteht deshalb nicht. Das Grundgesetz war und ist
die lebendige deutsche Verfassung.

Die Verfassungsgebung jahrte sich im Jahre 2024 zum 75. Male und dieses Jubildaum wurde weithin
wiirde- und respektvoll gefeiert, auch mit Blick auf die durch diese Verfassung und die darauf auf-
bauende Staatlichkeit geschaffene hohe Stabilitat der Staatsfunktion. Das Grundgesetz wird weltweit
fur seine Rolle als demokratische Verfassung und Garantie der Menschenrechte gewiirdigt: eine
der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt, die auf den Prinzipien der Menschenwiirde, Freiheit,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basiert; eine Verfassung zum Schutz der individuellen Rechte
und Freiheiten, einschliefllich der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Gleichberechtigung vor
dem Gesetz; ein Instrument zur Verhinderung von Machtmissbrauch durch die Einrichtung von
Checks and Balances, wie der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative; seine
Rolle bei der Sicherung von Frieden, Stabilitit und demokratischer Entwicklung in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg; ein Vorbild fiir andere Nationen bei der Gestaltung ihrer Verfassungen und
dem Aufbau demokratischer Institutionen.

Am 7. September 1949 trat der erste gewdhlte Bundestag zusammen. Am 12. September 1949 wurde
Theodor Heuss zum ersten Bundesprasidenten, am 15. September 1949 Konrad Adenauer zum ersten
Bundeskanzler gewéhlt. Am 20. September 1949 trat die neue Bundesregierung zu ihrer konstituie-
renden Sitzung zusammen; am selben Tag gab Konrad Adenauer seine erste Regierungserklarung ab.

Bereits im Juni 1949 hatten die Ministerprasidenten einen Organisationsausschuss gegriindet, der
Plane fiir den Aufbau der Bundesregierung ausarbeiten sollte. Dieser Ausschuss verfasste die sog.
Schlangenbader Empfehlungen und schlug darin die Errichtung von acht gewissermafien »klassi-
schen« Bundesministerien neben dem Bundeskanzler vor. Die der konstituierenden Kabinettsitzung
vorausgehenden Koalitionsverhandlungen fithrten dann zu der Verabredung, noch einige Spezialmi-
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nisterien einzurichten, z. B. fiir Vertriebene und fiir Angelegenheiten des Marshallplans. So bildeten
dann der Bundeskanzler und 13 Minister das Kabinett der ersten Bundesregierung.

¥
¥
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L

Abbildung 1.4: Das 1. Kabinett Adenauer im Deutschen Bundestag.

30

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

Sachregister

A

Ablaufplanung 156

Abschichtung von Aufgaben 94

Abstimmungsverhalten 99, 103, 417

Aktuelle Stunde 127, 373

Arbeitsebene 143, 144

Aufarbeitung der SED-Diktatur 169, 170

Aufgabenkritik 91, 94, 263

Ausgabenerhohungen oder Einnahmeminderun-
gen 86, 272, 274, 408

Auflen- und Sicherheitspolitik 23, 81, 98, 112, 128, 144,
152, 193, 409, 419, 420, 457, 458

B

Band des Bundes 41, 43

beamtete Staatssekretare 49, 110, 114, 148, 150,
221-224, 295

Beauftragte der Bundesregierung fiir die Nachrich-
tendienste 114, 188-190, 223

Beauftragte der Bundesregierung fiir Kultur und Me-
dien 139, 141, 143, 161, 163, 166-171

Beauftragte fiir Migration, Fliichtlinge und Integrati-
on 81, 97,223

Befristung 176, 179, 385, 455, 462

Berlin-Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 96

bessere Gesetzgebung 108

bessere Rechtsetzung 95, 98, 172

Beteiligung von Fachkreisen, Verbdnden, insbesonde-
re kommunalen Spitzenverbanden 107

Bildung der Bundesregierung 27, 49

Bonn als UN-Standort 44

Bund-Léander-Angelegenheiten 154

Bund-Lander-Besprechungen 116

Bundesamt fiir Verfassungsschutz 189, 270

Bundesarchiv 169-171, 284, 287

Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz 97, 438

Bundeshauptstadt Berlin 32, 164

Bundesinstitut fiir Kultur und Geschichte der Deut-
schen im Ostlichen Europa 171

Bundeslander 28, 106, 107, 113, 116, 119, 120, 154, 162

Bundesminister, Rechte 75

Bundesministergesetz 49, 52, 78, 305, 315-317, 437

Bundesnachrichtendienst 81, 188, 189, 270

Bundesrechnungshof 105, 268

Bundessicherheitsrat 111, 112, 128, 261, 460

Bundesverfassungsgericht 29, 51, 88, 89, 105, 120, 128,
164, 273, 290, 301, 308, 437, 438, 443

Biirokratieabbau 95, 98, 114, 172, 175, 177, 182, 456

Biirokratieabbau in der EU 182

Biirokratiekosten 174, 175, 177, 178, 183, 289, 296, 454,
456

C

Chef des Bundesprasidialamtes 100, 101, 110, 257-259,
261, 262, 269, 459, 460

Corona-Expertenrat 120

Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt 120

Corona-Pandemie 42

D

Deutsche Kultur im 6stlichen Europa 170
Deutsches Reich 20, 247

Dienstsitz des Bundeskanzleramtes in Bonn 36
Dienststelle fiir auswirtige Angelegenheiten 130
Dienststelle in Berlin 40

Die Reichskanzlei 21, 23-27, 32, 33, 246-248
Direktorialkanzlei 27, 33

E

Eilbediirftige Gesetzentwiirfe 85

Einheitlichkeit der Haltung der Bundesregierung 53

Einheitlichkeit der Meinungsbildung 103

Einigungsvertrag 95

einstweiliger Ruhestand 49, 256, 257

Erfiilllungsaufwand 108, 173, 174, 176-178, 183, 278,
296, 454, 461

Ermichtigungsgesetz 26

Erweiterungsbau fiir das Bundeskanzleramt 33, 43

Europafragen 100, 114, 289, 290, 302

Europapolitik 114, 145, 274

F

Federfithrung 76, 87, 159, 269, 288
Federfithrung des Bundesministers 76
Frithkoordinierung 147
Funktionsfahigkeit der Regierung 48

G

G7/G20 Gipfeltreffen 190, 192

G7/G20 Prasidentschaft 190, 193

Giste bei Kabinettsitzungen 101

Gistehaus Schloss Meseberg 39

Gedenkstitten 162-164, 169, 170

Gegeniauflerung 84, 100, 111, 180, 275, 281, 461, 462,
523

Gegenzeichnung des Gesetzes durch den Bundes-
kanzler 85

geheimes Nachrichtenwesen 114

Gemeinsame Geschiftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO) 262, 292

Geschiftsordnung der Bundesregierung
(GOBReg) 52, 82,100, 101, 253, 264, 267, 269, 271,
284,287

533

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

Sachregister

Geschiftsordnung der Reichsregierung 25, 27

Geschiftsordnungsrecht der Bundesregierung 52, 76,
87,99, 106, 127

Geschiftsverteilungsplan 90, 264, 266

Geschiftsverteilungsplane der einzelnen Bundesres-
sorts 75

Geschenke, Entgegennahme von 78, 306, 312

Geschichte und Erinnerung als eigene Aufgabe 169

Gesetzesfolgenabschatzung 108, 173, 174, 179, 182, 412

Gesetzgebungsverfahren 52, 53, 84, 109, 111, 120, 153,
181, 183, 263, 269, 275, 299, 419, 523

Gewaltenteilung 29, 46, 102, 117, 128

Gipfelerkldrung 190, 196

Grundgesetz 28, 29, 46, 47, 49, 85, 99, 100, 112, 120,
123,129, 171, 184, 255, 271, 274, 277, 278, 280-283,
285,290, 297, 299, 316, 409, 426, 457

H

Hauptstadt-Entscheidung des Einigungsvertrages 31
Hauptstadtentscheidungen fiir Berlin 95

Haus der Geschichte 36, 38

Haushaltsdebatten 126

Haushaltsgesetz 75, 121

Herausforderung des Rechtsstaates 119

High Level Group 182

I

Initiative Biirokratieabbau 114
Initiativrecht 104, 182
Integrationspolitik 407, 408, 421, 452
internationale Migration 114
Interpellationsrecht 127

]
Judikative 29, 47,105

K

Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten 130, 144,
153

Kabinettausschiisse 111-113, 128, 260-262, 457

Kabinettreife 109, 180

Kabinettsitzungen 25, 29, 34, 42, 45, 74, 76, 90,
99-103, 105, 106, 109-114, 124, 127, 146, 148-150,
153, 154, 201, 204, 206, 208, 210, 212, 214

Kabinettvorlagen 76, 100, 103, 106, 107, 109, 110, 257,
267-269, 272, 280, 281, 283, 285, 286, 289

Kanzlerbungalow 38

Kanzlerbiiro 144, 146

Kanzlermehrheit 49, 50

Kanzlerprinzip 80-83

Karenzzeiten fiir frithere Mitglieder der Bundesregie-
rung 78, 79, 144, 145

Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 105, 128,
417

Klimaschutz 93, 94, 99, 194, 244, 246

534

Koalitionsausschuss 115, 124, 125

Koalitionsgespréche 124, 125

Koalitionsregierungen 47, 48,103, 123, 124, 146, 224

Koalitionsvereinbarung 83, 121, 123, 124

Kollegialprinzip 76, 80, 81, 83

Kombinationsmodell 96

Kommunikation 120, 154, 172, 191, 263, 268

konstruktives Misstrauensvotum 47, 51, 79, 209, 211,
250

Koordinierung/Ressortbetreuung 87, 111, 115, 120,
129, 130, 141, 143, 145, 148, 150, 171, 188, 189, 223,
224,265

Koordinierung der Nachrichtendienste 145, 188, 223

Kostentransparenz 177

Krisenstabe 117

Kultur, gesamtstaatliche Reprasentation auf einem
Gebiet der 184

Kunst- und Kulturforderung 165, 171

L

Lagebesprechungen 114, 148, 149

Leitgedanken der Regierungspolitik 53, 80

Leitungsbereich 37, 41, 42, 143-145, 148, 149, 153, 199,
221

Leitungskompetenz 74, 76, 80

M

Medien und Film 168, 171

Meinungsverschiedenheiten 52, 53, 73, 81, 82, 84-87,
100, 103, 110, 250, 252, 254, 256, 257, 267, 279, 285

militdrische Einsétze der Bundeswehr in Krisenge-
bieten 119

Militarischer Abschirmdienst 189, 270, 431

Ministeriumsgebaude frither in Bonn und nunmehr
in Berlin 43

Moderner Staat - Moderne Verwaltung 94, 114

Museum Konig in Bonn 34

N

Nachhaltige Entwicklung 114, 196
Nachhaltigkeit 43, 81, 108, 186

Nationaler Normenkontrollrat 176, 177, 453
Nationaler Sicherheitsrat 112, 197, 459
ND-Lage 114, 189

Neue Lander 111, 113, 114

Neutralitdtsgebot 77

Norddeutscher Bund 19

(6]

Offentlichkeitsarbeit 78, 141, 154, 188, 270, 386
Opfer des Nationalsozialismus 163, 169
Opposition 51, 79, 117, 119, 125, 169, 181
Organisation der Bundesregierung 52, 75, 80, 95
Organisation des Bundeskanzleramtes 129, 143
Organisationserlasse des Bundeskanzlers 75

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

Sachregister

Organisationsgewalt 74-76, 87, 90, 96
Organisationsplan 90, 91, 130-138, 140, 162
Organisationsprinzipien der Bundesregierung 80
Ostdeutschland, Beauftragter fiir 223

P

Palais Radziwill 32, 33

Palais Schaumburg 34-38, 151, 200-202, 204, 206

Parlamentarische Fragen 190

Parlamentarischer Rat 28

Parlamentarisches Kontrollgremium 190

Parlamentarische Staatssekretire 48, 78, 114, 156, 221,
264, 316, 317, 382

Personalangelegenheiten 100, 102, 156, 171

personlicher Verstandigungsversuch der Bundesmi-
nister 107

Petitionswesen 89

Pflichten der Mitglieder der Bundesregierung 52, 76,
78

Planung 38, 90, 93, 99, 112, 156, 194, 300, 458

Planungsgruppe Stieldorf 37

Politikergedenkstiftungen 170

Politische Verantwortung 76-79, 121, 139, 156, 220,
432

Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung 37, 96, 130, 139, 154, 270, 271

Projektgruppe fiir Regierungs- und Verwaltungsre-
form 93

Q
Querschnittfunktionen 129, 144, 153, 154

R

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 174, 176, 179,
277, 456, 461

Rechtsextremismus und Rassismus 112, 113, 130, 187

Rechtsformlichkeitspriifung 108, 109

Rechtsverordnungen, allgemeine Verwaltungsvor-
schriften 75, 88, 175, 176, 178, 285-287, 290, 291,
454, 455

Reformiiberlegungen 93

Regierungsbefragung 87, 127, 150, 382

Regierungserklarung 29, 121, 126

Reichsamt des Innern 23

Reichskanzlei 21, 23-27, 32, 33, 246-248

Reichskanzler 20, 21, 23-26, 33, 47, 246, 247, 251, 252

Reichskanzleramt 19, 22, 23, 246, 247

Reichskanzlerpalais 32

Reichsregierung 24-27, 47, 251, 252

Ressortabstimmung 97, 106, 147, 415

Ressortkoordinierung 144, 224

Ressortprinzip 25, 76, 80-83, 89, 99

Ressortverantwortung 25, 80, 83, 90, 110, 148

Richtlinienkompetenz 47, 53, 73, 80, 81, 252

Richtlinienkompetenz, konstruktives Misstrauensvo-
tum, Kabinettbildungsrecht 47, 51, 53, 73, 79-81,
2009, 211, 252

Rotationsbeschluss 158

Ruhestand, einstweiliger 49, 256, 257

S

Schlangenbader Empfehlungen 29

Schlanker Staat 94

Sherpa-Stab der G7 und G20 Konferenzprozesse 190,
191

Solidarpakt IT 116

Spiegelreferate 129, 130, 150, 151

Spreebogen, Neubau im 41

Staatsarchiv der Bundesregierung 169-171, 284, 287

staatsleitende Funktionen 47

Staatsminister beim Bundeskanzler 42, 49, 100, 143,
199, 221, 223, 260, 261

Staatsratsgebdude ehemaliges 40, 41, 212

Staatssekretar des Innern im Bundeskanzleramt 130

Staatssekretdre, beamtete 49, 221

Staatssekretire, Parlamentarische 48, 114, 156, 221,
264, 316, 317, 382

Staatssekretarsausschiisse 114, 302

Staatssekretarsbesprechung zur Vorbereitung der Ka-
binett-Sitzung 110

Stabilitat der Bundesregierung 47

Standardkostenmodell 178

Stasi-Unterlagen-Behorde 169

Stiftung Wissenschaft und Politik 81

Strafrecht 77

Suspensives Vetorecht 104

T

Tag der offenen Tiir 155

Tagesordnungshoheit des Bundeskanzlers 76, 100, 110
Termine fiir Parlament und Regierung 149
TOP-1-Listen-Verfahren 102, 106

U

Ukraine-Krieg 113
Umlaufverfahren/TOP-1-Listen-Verfahren 106
UN-Einrichtungen in Bonn 44
Untersuchungsausschiisse 79, 105, 128, 436, 438-448
Unvereinbarkeiten 52, 77, 104, 250, 259

Urschrift des Gesetzes 85

\%

Verbraucherschutz 44, 92, 94, 95, 98, 104, 113, 145,
182, 240-245, 256, 278, 299, 458, 460

Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 28

Verfassungsressorts 88, 89, 104

Vermittlungsausschuss 85, 86, 143, 154, 269, 272, 281,
282,429

Vertrauensfrage 51, 52, 251

535

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

Sachregister

Vertraulichkeit der Kabinettsitzungen 105
Villa Loeschigk 34

vorldufige Bundeshauptstadt 34
Vorwirkung 73, 104

w

Wahl des Bundeskanzlers 49, 50

Wechselnde Mehrheiten, Vermeidung 123

Weimarer Republik 24-27, 29, 46, 47, 106, 247, 248

Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsge-
richts 120

536

Wilhelmstraf3e in Berlin 32

Z

Zentralverwaltung 144, 156

Zitierrecht 79,127

Zuleitungsschreiben des Bundeskanzlers 111

Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung 45,
52, 81,111

Zusammensetzung der Bundesregierung 91

Zustindigkeitsverteilung innerhalb der Bundesregie-
rung 75

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



	BUC_Hofmann_3321-8_9A
	Leseprobe_9783756033218
	Vorwort der Verfasser zur 9. Auflage
	Abkürzungsverzeichnis (Auswahl)
	Kapitel 1 Das Amt des Bundeskanzlers und das Bundeskanzleramt im geschichtlichen Überblick  – Über das Reichskanzleramt zum Bundeskanzleramt –
	A. Die Stellung des Bundeskanzlers und des Reichskanzlers nach den Verfassungen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs
	I. Norddeutscher Bund 1867–1871
	Stellung des Bundeskanzlers
	Bundeskanzleramt: Beginn einer eigenen Verwaltung im Bund

	II. Deutsches Reich 1871–1918
	Reichskanzler
	Reichskanzleramt: Keimzelle einer gegliederten Bundesverwaltung
	Ausgliederung von Spezialverwaltungen, aber noch keine Ressorts
	Vom Reichskanzleramt zum Reichsamt des Innern und zur Reichskanzlei

	III. Weimarer Republik 1919–1933
	Reichskanzler
	Schwache verfassungsrechtliche Stellung von Reichsregierung und Reichskanzler
	Reichsregierung: erstmals gilt Ressortprinzip
	Reichskanzlei: Amt für Kanzler und Regierung


	B. Die Reichskanzlei von 1933 bis 1945
	I. Zusammenbruch der Weimarer Republik
	»Ermächtigungsgesetz« von 1933: Faktische Beseitigung der Weimarer Verfassung

	II. Stellung der Reichskanzlei
	Reichskanzlei als Hilfsorgan der Hitler-Diktatur


	C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949
	»Vorläufer« der Bundesregierung

	D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn
	Parlamentarischer Rat
	Das Grundgesetz als bewährte deutsche Verfassung


	Kapitel 2 Der räumliche Sitz des Bundeskanzlers gestern und heute und der Sitz des Reichskanzlers im Rückblick
	Bundestagsbeschluss vom 20. Juni 1991
	A. Wilhelmstraße in Berlin

	Palais Radziwill wird Reichskanzlerpalais
	B. Direktorialkanzlei in Frankfurt und neuer Regierungssitz in Bonn
	C. Palais Schaumburg
	D. Bundeskanzleramt in Bonn und Gästehaus Meseberg
	I. Bau der Planungsgruppe Stieldorf
	II. Kanzlerbungalow
	III. Gästehaus Schloss Meseberg

	E. Bundeskanzleramt in Berlin

	Standort Spreebogen
	I. Vorläufer und Zwischenlösungen

	Dienststelle in Berlin
	Ehemaliges Staatsratsgebäude
	II. Der Neubau im Spreebogen

	»Band des Bundes«
	F. Ministeriumsgebäude früher in Bonn und nunmehr in Berlin
	I. In Bonn


	1. Dienstsitze der Ministerien in Bonn
	II. In Berlin


	Kapitel 3 Die rechtliche Stellung von Bundeskanzler, Bundesministern und Bundesregierung sowie die Funktionen des Bundeskanzleramtes
	A. Stellung des Bundeskanzlers und der Bundesregierung nach dem Grundgesetz
	I. Allgemeines
	Starke Rechtsstellung des Bundeskanzlers: Richtlinienkompetenz, konstruktives Misstrauensvotum, Kabinettbildungsrecht

	II. Zusammensetzung, Bildung und Auflösung der Bundesregierung
	Bundeskanzler und Bundesminister bilden die Bundesregierung
	Stellung der Staatssekretäre
	Bildung der Bundesregierung
	Auflösung der Bundesregierung


	B. Der Bundeskanzler, die Bundesminister und die Organisation der Bundesregierung
	I. Rechte des Bundeskanzlers
	1. Richtlinienkompetenz
	Richtlinien: Leitgedanken der Regierungspolitik

	2. Leitungskompetenz
	Leitung der Kabinettsitzungen

	3. Organisationsgewalt
	Organisationsgewalt: Festlegung von Zahl und Zuständigkeiten der Bundesminister
	Organisationsgewalt des Bundeskanzlers im Verhältnis zu Rechten des Parlaments
	Quellen der Organisationsstruktur der Bundesregierung


	II. Rechte der Bundesminister
	1. Rechte innerhalb der Bundesregierung
	2. Rechte in ihrem Geschäftsbereich
	Ressortprinzip


	III. Pflichten der Mitglieder der Bundesregierung
	1. Allgemeine und verfassungsrechtliche Pflichten
	2. Einfachgesetzliche besondere Pflichten
	3. Politische Verantwortung
	4. Pflichten gegenüber Regierung einerseits und Partei andererseits

	IV. Organisationsprinzipien der Bundesregierung
	Kanzlerprinzip
	Ressortprinzip
	Ressortprinzip und Ressortverantwortung
	Bundeskanzleramt grundsätzlich ressortfrei
	Kollegialprinzip
	Zusammenwirken dieser Prinzipien


	C. Funktionen des Bundeskanzleramtes
	I. Im Verhältnis zum Bundeskanzler
	Gebündelte Aufbereitung von Informationen
	Politische Impulse

	II. Im Verhältnis zum Kabinett
	Sekretariat der Bundesregierung

	III. Im Verhältnis zu den Ressorts
	Koordinierende Funktion

	IV. Im Verhältnis zu Bundestag und Bundesrat
	1. Beim Gesetzgebungsverfahren
	Im Gesetzgebungsverfahren: Zuleitung der Entwürfe durch Bundeskanzler
	Eilbedürftige Gesetzentwürfe
	Gegenzeichnung des Gesetzes durch den Bundeskanzler
	Vermittlungsausschuss als Konfliktlösungsmechanismus zwischen Bundestag und Bundesrat
	Ein Vertreter des Bundeskanzleramtes im Vermittlungsausschuss

	2. Beim Verfahren gemäß Art. 113 GG
	Bundeskanzleramt im Verfahren gemäß Art. 113 GG

	3. Bei parlamentarischen Fragen
	Bundeskanzleramt als Leitstelle für das Beantwortungsverfahren bei parlamentarischen Anfragen
	Rasche Klärung der Federführung

	4. Beim Erlass von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften
	Zuleitung durch Bundeskanzleramt beim Erlass von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften


	V. Im Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht
	Bundesregierung erhält Gelegenheit zur Stellungnahme
	Bedeutung der Verfassungsressorts

	VI. Im sonstigen Außenverhältnis
	Informationsgewinnung
	Petitionswesen


	D. Die Bundesministerien
	I. Allgemeines
	Bedeutung ministerieller Tätigkeit

	II. Zahl der Bundesministerien und Struktur der Bundesregierung zwischen 1949 und heute
	Heutige Struktur der Bundesregierung

	III. Reformüberlegungen und wesentliche Veränderungen
	Projektgruppe für Regierungs- und Verwaltungsreform
	Aufwand und Ertrag von Organisationsreformen abwägen

	IV. Struktur nach Herstellung der deutschen Einheit 1990 und den Hauptstadtentscheidungen für Berlin
	Bundestagsbeschluss vom 20. Juni 1991
	Folgebeschlüsse der Bundesregierung

	V. Beauftragte
	Mögliche Rechtsgrundlagen für Beauftragte
	Beispiele:
	Verantwortung der Bundesregierung wahren


	E. Kabinettsitzungen
	I. Bedeutung, Ablauf, Abstimmungsverhalten, Vertraulichkeit
	1. Bedeutung
	Dem Kabinett sind zu unterbreiten alle Angelegenheiten von allgemeiner politischer Bedeutung
	Teilnehmer an der Kabinettsitzung
	Gäste bei Kabinettsitzungen

	2. Ablauf
	TOP-1-Liste
	Ordentliche Tagesordnung

	3. Abstimmungsverhalten
	Zum Abstimmungsverhalten
	Grundsatz: Einheitlichkeit der Meinungsbildung

	4. Besondere Rechte einzelner Bundesminister
	BMF. » Suspensives Vetorecht«
	BMI, BMJ
	BMFSFJ. BMELV. Initiativrecht

	5. Vertraulichkeit
	Vertraulichkeit der Kabinettsitzungen
	Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung


	II. Umlaufverfahren/TOP-1-Listen-Verfahren
	Grund: rasche Entscheidungen notwendig

	III. Vorbereitung der Kabinettsitzungen
	1. Ressortabstimmung im Vorfeld des Kabinetts
	Ressort fertigt Kabinettvorlage
	Erforderlichenfalls: Persönlicher Verständigungsversuch der Bundesminister
	Beteiligung der Bundesländer
	Beteiligung von Fachkreisen, Verbänden, insbesondere kommunalen Spitzenverbänden

	2. Gesetzesvorlagen
	Gesetzesfolgenabschätzung
	Rechtsförmlichkeitsprüfung

	3. Kabinettvorlagen und Bundeskanzleramt
	Kabinettvorlagen
	Einschaltung des Bundeskanzleramtes (§ 24 GGO)
	Ziel: Abgestimmte Kabinettvorlage
	Staatssekretärsbesprechung zur Vorbereitung der Kabinett-Sitzung


	IV. Nachbereitung der Kabinettsitzungen

	F. Kabinettausschüsse und sonstige Koordinierungsgremien
	I. Kabinettausschüsse
	Zuordnung zum Gesamtkabinett
	Neue Länder. Digitalisierung. EU-Austritt Großbritanniens

	II. Staatssekretärsausschüsse
	Vorbereitung des Kabinetts

	III. Sonstige Gremien und wiederkehrende Konferenzen - Koalitionsausschuss
	Minister- und Staatssekretärs-Besprechungen
	Herausforderung des Rechtsstaates entgegengetreten
	Bekämpfung der COVID-19-Pandemie


	G. Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung, Bundestag und Fraktionen
	I. Allgemeines
	Staatsleitende Aufgaben von Bundesregierung und Bundestag
	Verfassungsorgane Bundestag und Bundesregierung stehen grundsätzlich mit eigenständiger Verantwortung nebeneinander
	Rechtliche und politische »Verflechtung« von Bundesregierung und Bundestag

	II. Zusammenarbeit mit der die Bundesregierung tragenden Parlamentsmehrheit
	Koalitionsvereinbarungen
	Kooperation in einer Koalition
	Grundsatz: Gemeinsames Handeln; Vermeidung »wechselnder Mehrheiten«
	Laufende Zusammenarbeit
	Koalitionsgespräche und Koalitionsausschuss

	III. Rechte und Pflichten der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag
	Parlamentarische Kontrolle durch Opposition und Parlamentsmehrheit
	Wichtige Kontrollrechte
	Untersuchungsausschüsse: Starke Rechte des Parlaments und Versagungsrechte der Regierung



	Kapitel 4 Organisation und Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes im Einzelnen
	A. Überblick über die organisatorische Entwicklung des Bundeskanzleramtes seit 1949
	Zuerst: »Der Staatssekretär des Innern im Bundeskanzleramt«

	B. Die anderen obersten Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundeskanzlers
	I. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
	II. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

	C. Organisation des Bundeskanzleramtes heute
	I. Leitungsbereich des Bundeskanzlers und des Chefs des Bundeskanzleramtes
	ChBK
	Staatsminister beim Bundeskanzler
	Kanzlerbüro

	II. Besondere Arbeitsbereiche mit Leitungsfunktionen
	III. Fachebene
	Gliederung in 7 Abteilungen


	D. Aufgabenerledigung durch das Bundeskanzleramt und Arbeitsweise
	I. Leitungsbereich
	Koordinierung der Kontakte der Bundeskanzlerin
	Lagebesprechungen
	Regelmäßige Termine für Parlament und Regierung

	II. Koordinierung/Ressortbetreuung
	III. Querschnittfunktionen
	IV. Kommunikation, Information, Öffentlichkeitsarbeit
	Spezifische Zuarbeit zum Bundeskanzler

	V. Planung
	Offenheit für neue künftige Fragestellungen
	Ablaufplanung

	VI. Zentralverwaltung
	Personalverwaltung des Bundeskanzleramtes
	Rotationsbeschluss



	Kapitel 5 Die Rolle der Staatsminister, Beauftragten und des Nationalen Sicherheitsrats im Bundeskanzleramt
	A. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
	I. Aufgaben
	II. Begleitung von Gesetzgebungsprozessen
	Urheberrecht
	Künstlersozialversicherung
	Arbeitslosengeld I

	III. Kunst- und Kulturförderung
	Musikförderung
	Literaturförderung
	Förderung der bildenden Kunst
	Förderung von Tanz und Theater
	Unterstützung nationaler Minderheiten

	IV. Die Aufgaben im Bereich Medien und Film
	Medienkompetenz
	Filmförderung
	Deutsche Welle

	V. Erinnerungskultur als eigene Aufgabe
	Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
	Aufarbeitung der SED-Diktatur
	Dokumentationsstellen und Archive
	Deutsche Kultur im östlichen Europa
	Politikergedenkstiftungen

	VI. Die Organisation des Beauftragten für Kultur und Medien als oberste Bundesbehörde
	Struktur und Arbeitsweise

	VII. Die Rolle des Beauftragten für Kultur und Medien im föderalen System Deutschlands

	B. Der Nationale Normenkontrollrat
	I. Aufgabe: Gesetzesfolgenabschätzung
	Prüfung des Nutzens von Regelungsvorhaben
	Ex post-Bürokratie-Abbau
	Jahresbericht des Normenkontrollrates

	II. Gegenstand der Prüfung: Gesetze, Verordnungen, EU-Vorhaben, BMF-Schreiben
	III. Arbeitsweise
	Standardkostenmodell und Prüffragen
	Durchführung der Prüfung der Aspekte nach § 4 Abs. 2 NKRG

	IV. Verfahren
	Initiativen aus der Mitte des Bundestages
	Initiativen aus der Mitte des Bundesrates

	V. Der Normenkontrollrat auf europäischer und internationaler Ebene
	Europäische Union
	Deregulierung und Bürokratieabbau in der EU durch die High Level Group
	Zusammenarbeit des Normenkontrollrates mit anderen europäischen Staaten und der OECD

	VI. Ausblick

	C. Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt
	Zuständigkeit des Bundes
	Fallgruppen der Bundeszuständigkeit
	Förderschwerpunkt der Sportpolitik

	D. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Nachrichtendienste
	I. Aufgaben
	II. Parlamentarische Kontrolle

	E. Der deutsche G7/G20-Sherpa und der Sherpa-Stab
	I. Aufgaben
	II. Arbeitsweise
	III. Entwicklungen
	IV. G7/ G20 Präsidentschaft
	V. Ausblick

	F. Der Nationaler Sicherheitsrat

	Kapitel 6 Die bisherigen Bundeskanzler, die Chefs des Bundeskanzleramtes, die Parlamentarischen Staatssekretäre/Staatsminister beim Bundeskanzler, sonstiger Leitungsbereich und Rückblick auf frühere Reichsregierungen
	A. Die bisherigen Bundeskanzler
	Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer
	Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Erhard
	Bundeskanzler Dr. Kurt Georg Kiesinger
	Bundeskanzler Willy Brandt
	Bundeskanzler Helmut Schmidt
	Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
	Bundeskanzler Gerhard Schröder
	Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
	Bundeskanzler Olaf Scholz
	Bundeskanzler Friedrich Merz

	B. Die bisherigen Chefs des Bundeskanzleramtes
	C. Die bisherigen Parlamentarischen Staatssekretäre/Staatsminister beim Bundeskanzler, beamtete Staatssekretäre und sonstiger LeitungsbereichDie
	D. Die bisherigen Bundesregierungen der Bundesrepublik Deutschland
	E. Die früheren Reichskanzler und die Leiter von Bundeskanzler-Amt, Reichskanzleramt und Reichskanzlei des Deutschen Reiches von 1871 bis 1918 und der Weimarer Republik
	Die Reichskanzler
	Die Leiter von Bundeskanzler-Amt, Reichskanzleramt und Reichskanzlei


	Kapitel 7 Die rechtlichen Rahmenbedingungen – Verfassungsrecht, Gesetze und Geschäftsordnungen
	A. Verfassungsrechtliche Regelungen
	Der VI. Abschnitt des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
	VI. Die Bundesregierung
	Artikel 62 [Zusammensetzung]
	Artikel 63 [Wahl und Ernennung des Bundeskanzlers]
	Artikel 64 [Ernennung und Entlassung der Bundesminister]
	Artikel 65 [Befugnisse in der Bundesregierung]
	Artikel 65a [Befehls- und Kommandogewalt]
	Artikel 66 [Unvereinbarkeiten]
	Artikel 67 [Konstruktives Misstrauensvotum]
	Artikel 68 [Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages]
	Artikel 69 [Stellvertreter des Bundeskanzlers, Amtsdauer für Regierungsmitglieder]

	Zum Vergleich: Weimarer Verfassung
	Vom 11. August 1919 Auszug
	Art. 50 (Gegenzeichnung)
	Art. 51 (Vertreter des Reichspräsidenten)
	Art. 52 (Zusammensetzung der Reichsregierung)
	Art. 53 (Ernennung und Entlassung)
	Art. 54 (Entzug des Vertrauens)
	Art. 55 (Aufgaben des Reichskanzlers)
	Art. 56 (Richtlinienkompetenz)
	Art. 57 (Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung)
	Art. 58 (Beschlüsse)


	B. Geschäftsordnung der Bundesregierung (GOBReg)
	Vom 11.5.1951 (zuletzt geändert gem. Bekanntmachung des BMI vom 21.11.2002, GMBl. S. 848)
	I. Der Bundeskanzler
	§ 1 
	§ 2 
	§ 3 
	§ 4 
	§ 5 
	§ 6 
	§ 7 

	II. Stellvertretung des Bundeskanzlers
	§ 8 

	III. Die Bundesminister
	§ 9 
	§ 10 
	§ 11 
	§ 12 
	§ 13 
	§ 14 
	§ 14a 

	IV. Die Bundesregierung
	§ 15 
	§ 15a 
	§ 16 
	§ 17 
	§ 18 
	§ 19 
	§ 20 
	§ 21 
	§ 22 
	§ 23 
	§ 24 
	§ 25 
	§ 26 
	§ 27 
	§ 28 
	§ 29 
	§ 30 
	§ 31 


	C. Rahmenregelung für den Geschäftsablauf der Kabinettausschüsse der Bundesregierung
	(Bekanntmachung des BMI vom 24.2.1993, GMBl S. 177)
	§ 1 Vorsitz, Geschäftsführung
	§ 2 Mitgliedschaft
	§ 3 Vorbereitung der Sitzungen
	§ 4 Einberufung, Tagesordnung
	§ 5 Vorlagen
	§ 6 Teilnahme an Sitzungen
	§ 7 Sitzungsniederschrift


	D. Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)
	Vom 26. Juli 2000 (GMBl S. 526) – zuletzt geändert am11.12. 2019 (GMBl. 2020 S.65 Nr. 2/3)
	Bekanntmachung der Neufassung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)
	§ 1 GGO  Geltungsbereich
	§ 2 GGO   Gleichstellung von Frauen und Männern
	§ 3 GGO    Ministerielle Aufgaben
	§ 4 GGO   Grundsätze für die Organisation der Bundesministerien
	§ 5 GGO   Elektronische Informations- und Kommunikationssysteme
	§ 6 GGO   Leitung des Bundesministeriums
	§ 7 GGO   Gliederung der Bundesministerien; Geschäftsverteilung
	§ 8 GGO   Abteilungen
	§ 9 GGO    Referate
	§ 10 GGO    Besondere Organisationsformen
	§ 11 GGO  Führung, Eigenverantwortung und Zusammenarbeit
	§ 12 GGO   Arbeitsablauf
	§ 13 GGO   Behandlung der Eingänge
	§ 14 GGO    Anträge, Fragen und Beschwerden
	§ 15 GGO   Beteiligung
	§ 16 GGO Schriftverkehr
	§ 17 GGO  Zeichnungsbefugnis
	§ 18 GGO  Zeichnungsform
	§ 19 GGO  Zusammenarbeit der Bundesministerien
	§ 20 GGO   Ressortübergreifende Ausschüsse für Angelegenheiten der Organisation sowie Information und Kommunikation
	§ 21 GGO Zusammenarbeit mit den Beauftragten der Bundesregierung, den Bundesbeauftragten sowie den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Bundesregierung
	§ 22 GGO   Kabinettvorlagen
	§ 23 GGO  Verfahren bei Kabinettvorlagen
	§ 24 GGO  Unterrichtung des Bundeskanzleramtes
	§ 25 GGO Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	§ 26 GGO Zusammenarbeit mit Dienststellen im Geschäftsbereich eines anderen Bundesministeriums und des Bundeskanzleramtes
	§ 27 GGO  Teilnahme an Sitzungen
	§ 28 GGO  Große und Kleine Anfragen
	§ 29 GGO Mündliche und schriftliche Fragen
	§ 30 GGO Zuleitung und Ausführung der Beschlüsse
	§ 31 GGO Anträge aus der Mitte des Deutschen Bundestages
	§ 32 GGO  Unterrichtung des Deutschen Bundestages über Änderungen der Haushaltsentwicklung
	§ 33 GGO  Zusammenarbeit mit dem Bundesrat
	§ 34 GGO Zusammenarbeit mit dem Vermittlungsausschuss
	§ 35 GGO  Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
	§ 36 GGO Zusammenarbeit mit den Ländern
	§ 37 GGO  Zusammenarbeit mit der Europäischen Union
	§ 38 GGO   Zusammenarbeit mit fremden Staaten und internationalen Organisationen
	§ 39 GGO  Benutzung von Schriftgut durch Dritte
	§ 40 GGO  Unterrichtung des Bundeskanzleramtes
	§ 41 GGO  Interessenermittlung
	§ 42 GGO  Gesetzesvorlagen der Bundesregierung
	§ 42a GGO  Gesetzesvorlagen mit Regelungen zur Aufnahme oder Ausübung eines Berufs
	§ 43 GGO  Begründung
	§ 44 GGO   Gesetzesfolgen
	§ 45 GGO  Beteiligungen innerhalb der Bundesregierung
	§ 46 GGO  Rechtssystematische und rechtsförmliche Prüfung
	§ 47 GGO Beteiligung von Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden
	§ 48 GGO  Unterrichtung anderer Stellen
	§ 49 GGO   Kennzeichnung und Übersendung der Entwürfe
	§ 50 GGO  Frist zur abschließenden Prüfung
	§ 51 GGO Vorlage an das Kabinett
	§ 52 GGO  Einheitliches Vertreten der Gesetzesvorlagen; Formulierungshilfe für den Deutschen Bundestag und den Bundesrat
	§ 53 GGO  Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates
	§ 54 GGO  Verfahren nach Artikel 113 des Grundgesetzes
	§ 55 GGO  Verfahren nach Artikel 77 des Grundgesetzes
	§ 56 GGO  Gesetzesvorlagen des Deutschen Bundestages
	§ 57 GGO   Gesetzesvorlagen des Bundesrates
	§ 58 GGO  Herstellung der Urschrift
	§ 59 GGO  Ausfertigung
	§ 60 GGO Verkündung der Gesetze
	§ 61 GGO  Prüfung und Berichtigung von Gesetzentwürfen und Gesetzen
	§ 62 GGO  Rechtsverordnungen
	§ 63 GGO  Initiativvorlagen des Bundesrates (Artikel 80 Abs. 3 Grundgesetz)
	§ 64 GGO  Vorlagen an den Bundesrat
	§ 65 GGO Folgerungen aus dem Beschluss des Bundesrates
	§ 66 GGO  Ausfertigung; Vorbereitung der Verkündung
	§ 67 GGO   Herstellung der Urschrift
	§ 68 GGO  Verkündung von Rechtsverordnungen
	§ 69 GGO  Bezeichnung und Vorbereitung
	§ 70 GGO  Aufbau und Vorlage von Verwaltungsvorschriften
	§ 71 GGO  Herstellung der Urschrift
	§ 72 GGO   Völkerrechtliche Verträge
	§ 73 GGO  Verfahren bei Vertragsgesetzen nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und bei Verordnungen zu völkerrechtlichen Verträgen
	§ 74 GGO  Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union
	§ 75 GGO  Verfahren bei Gesetzen und Verordnungen zur Umsetzung von Rechtsakten und sonstigen für die Mitgliedstaaten verbindlichen Beschlüssen der Europäischen Union
	§ 76 GGO  Veröffentlichung in den amtlichen Blättern
	§ 77 GGO   Ergänzende Regelungen
	§ 78 GGO   Anwendungsbereich
	§ 79 GGO   In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
	Anlage 1 GGO – Anlage 1 zu § 13 Absatz 2 GGO
	Behandlung der Eingänge
	I. Elektronische Eingänge
	II. Eingänge in Papierform

	Anlage 2 GGO – Anlage 2 zu § 13 Absatz 2 GGO
	Geschäftsgangvermerke
	I. Papiergebundene Vorgänge
	II. Elektronische Vorgänge

	Anlage 3 GGO – Anlage 3 zu § 42 Absatz 1 GGO
	Anlage 4 GGO – Anlage 4 zu § 42 Absatz 2 GGO
	Aufbau von Gesetzestexten
	1. Die Überschrift
	2. Die Eingangsformel
	3. Die Einzelvorschriften
	4. Regelungen des Verwaltungsverfahrens der Länder, für die nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 des Grundgesetzes keine Abweichungsmöglichkeit besteht, sind in den Schlussvorschriften des jeweiligen Stammgesetzes zu benennen. Hierzu soll folgende Formulierung verwendet werden:


	Anlage 5 GGO – Anlage 5 zu § 43 Absatz 1 Nummer 3 GGO
	Prüfkatalog zur Feststellung von Selbstregulierungsmöglichkeiten

	Anlage 6 GGO – Anlage 6 zu § 45 Absatz 1, § 74 Absatz 5 GGO
	Bei Gesetzgebungsverfahren sind zu beteiligen:

	Anlage 7 GGO – Anlage 7 zu § 74 Absatz 1 GGO
	Verfahrensgrundsätze für die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Bundesressorts
	1. Prüfraster
	2. Prüfverfahren
	3. Subsidiaritätsliste


	Anlage 8 GGO – Anlage 8 zu § 74 Absatz 1 GGO
	Prüfraster für die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Bundesressorts(Fassung vom 7. Juli 1999)
	I. Vorfragen:
	II. Subsidiarität:
	III. Verhältnismäßigkeit:
	IV. Bei Finanzierung aus dem Unionshaushalt:
	V. Durchführung.
	VI. Begründung:




	E. Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung (BMinG)
	(i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.7.1971 (BGBl. I S. 1166, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.6.2020, BGBl. I S. 1328)
	Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung (Bundesministergesetz)
	§ 1 BMinG  Öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis
	§ 2 BMinG Ernennungsurkunde
	§ 3 BMinG Amtseid
	§ 4 BMinG  Keine gleichzeitige Mitgliedschaft in Bundes- und Landesregierung
	§ 5 BMinG Nebentätigkeitsverbot; Geschenke
	§ 6 BMinG  Verschwiegenheitspflicht
	§ 6a 
	§ 6b 
	§ 6c 
	§ 6d 
	§ 7 BMinG  Genehmigung zur Zeugenaussage und Gutachtenerstattung
	§ 8 BMinG  Kein Disziplinarverfahren
	§ 9 BMinG  Beendigung des Amtsverhältnisses
	§ 10 BMinG Entlassungsurkunde
	§ 11 BMinG  Amtsbezüge
	§ 12 BMinG  Amtswohnung; Umzugskostenentschädigung; Tagegelder; Reisekostenentschädigung
	§ 13 BMinG  Versorgung nach Beendigung des Amtsverhältnisses
	§ 14 BMinG Übergangsgeld
	§ 15 BMinG  Ruhegehalt
	§ 16 BMinG  Hinterbliebenenversorgung
	§ 16a BMinG  Überbrückungsgeld
	§ 17 BMinG  Unfallfürsorge
	§ 18 BMinG Beamte, Richter und Mitglieder einer Landesregierung
	§ 19 BMinG  Ruhen von Einkommensansprüchen aus öffentlichem Dienst
	§ 20 BMinG Ruhen von Ruhegeldansprüchen; Anrechnung von Bezügen bei Wiederverwendung
	§ 21 BMinG  Ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
	§ 21a BMinG  Ehemalige Mitglieder der Bundesregierung
	§ 22 BMinG  Ermächtigung für Verwaltungsvorschriften
	§ 23 BMinG  Geltung im Land Berlin
	§ 24 BMinG  Inkrafttreten*


	F. Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre (ParlStG)
	(vom 24.7.1974, BGBl. I S. 1538, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.7.2015, BGBl. I S. 1322)
	§ 1 ParlStG
	§ 2 ParlStG
	§ 3 ParlStG
	§ 4 ParlStG
	§ 5 ParlStG
	§ 6 ParlStG
	§ 7 ParlStG
	§ 8 ParlStG
	§ 9 ParlStG
	§ 10 ParlStG
	§ 11 ParlStG
	§ 12 ParlStG
	§ 13 ParlStG


	G. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GOBT)
	Anlage 1 - Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages
	§ 1 Anzeigepflicht
	§ 2 Rechtsanwälte
	§ 3 Veröffentlichung
	§ 4 Spenden
	§ 5 Hinweise auf Mitgliedschaft
	§ 6 Interessenverknüpfung im Ausschuß
	§ 7 Rückfrage
	§ 8 Verfahren

	Anlage 2 - Registrierung von Verbänden und deren Vertretern
	Anlage 3 - Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Geheimhaltungsgrade
	§ 2a Private Geheimnisse
	§ 3 Wahl und Änderung der Geheimhaltungsgrade
	§ 3a Einsichtnahme in Verschlusssachen
	§ 4 Kenntnis und Weitergabe einer VS
	§ 5 Ferngespräche über VS
	§ 6 Herstellung von Duplikaten
	§ 7 Behandlung von VS in Ausschüssen
	§ 8 Registrierung und Verwaltung von VS
	§ 9 Vernichtung von VS
	§ 10 Weiterleitung von VS
	§ 11 Mitnahme von VS
	§ 12 Mitteilungspflicht
	§ 13 Ausführungsbestimmungen
	Ausführungsbestimmungen zur Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages vom 19. September 1975

	§2a Private Geheimnisse
	§3 Wahl und Änderung der Geheimhaltungsgrade
	§3a Einsichtnahme in Verschlusssachen
	§4 Kenntnis und Weitergabe einer VS
	§5 Ferngespräche über VS
	§6 Herstellung von Duplikaten
	§7 Behandlung von VS in Ausschüssen
	§8 Registrierung und Verwaltung von VS
	§9 Vernichtung von VS
	§10 Weiterleitung von VS
	§11 Mitnahme von VS
	§12 Mitteilungspflicht
	§13 Ausführungsbestimmungen
	§1 
	§2 
	§3 
	§4 
	§5 
	§6 
	§7 

	Anlage 4 - Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen
	I. Fragerecht
	II. Die Einreichung der Fragen
	III. Durchführung der Fragestunde
	IV. Schriftliche Fragen

	Anlage 5 - Richtlinien für Aussprachen zu Themen von allgemeinem aktuellen Interesse
	I. Voraussetzungen der Aktuellen Stunde
	II. Rangfolge der Aussprache
	III. Dauer und Redeordnung der Aussprache

	Anlage 6 - Beschluß des Deutschen Bundestages betr. Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des Bundestages
	A. Grundsätze in Immunitätsangelegenheiten
	1. Antragsberechtigung
	2. Mitteilung an den Präsidenten des Bundestages und Einreichen der Anträge
	3. Stellung der betroffenen Mitglieder des Bundestages
	4. Entscheidungen in Immunitätsangelegenheiten
	5. Beleidigungen politischen Charakters
	6. Festnahme eines Mitgliedes des Bundestages bei Begehung der Tat
	7. Verhaftung eines Mitgliedes des Bundestages
	8. Vollstreckung von Freiheitsstrafen oder von Erzwingungshaft (§§ 96, 97 OWiG)
	9. Disziplinarverfahren
	10. Ehren- und Berufsgerichtsverfahren
	11. Verfahren bei Verkehrsdelikten
	12. Verfahren bei Bagatellsachen
	13. Vereinfachtes Verfahren (Vorentscheidungen)
	14. Genehmigungspflicht in besonderen Fällen
	15. Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
	16. Anhängige Strafverfahren
	17. Behandlung von Amnestiefällen

	B. Ermächtigung zur Strafverfolgung nach § 90b Abs. 2, § 194 Abs. 4 StGB
	C. Genehmigung zur Zeugenvernehmung nach § 50 Abs. 3 StPO und § 382 Abs. 3 ZPO

	Anlage 7 - Richtlinien für die Befragung der Bundesregierung
	Anhang 1 - Hausordnung des Deutschen Bundestages
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zutrittsberechtigung
	§ 3 Plenarsaal
	§ 4 Verhalten in Gebäuden
	§ 5 Besondere Verhaltensregeln für die Besucher von Sitzungen des Deutschen Bundestages und seiner Gremien
	§ 6 Bild- und Tonaufnahmen, Medien
	§ 7 Anordnungen des Ordnungspersonals, Anwendung unmittelbaren Zwangs, Hausverbot
	§ 8 Besondere Veranstaltungen, Pachtbetriebe
	§ 9 Bibliothek, Archiv, Sondereinrichtungen
	§ 10 Schlussbestimmungen

	Anhang zur Hausordnung
	§ 112 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
	„§ 112Verletzung der Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans
	§ 106b des Strafgesetzbuches (StGB)
	„§ 106bStörung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans


	H. Die Geschäftsordnung des Bundesrates (GOBR)
	I. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG)
	(vom 12.3.1993, BGBl. I S. 313, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.9.2009, BGBl. I S. 3031)
	§ 1 EUZBLG
	§ 2 EUZBLG
	§ 3 EUZBLG
	§ 4 EUZBLG
	§ 5 EUZBLG
	§ 6 EUZBLG
	§ 7 EUZBLG
	§ 8 EUZBLG
	§ 9 EUZBLG
	§ 10 EUZBLG
	§ 11 EUZBLG
	§ 12 EUZBLG
	§ 13 EUZBLG
	§ 14 EUZBLG
	§ 15 EUZBLG
	§ 16 EUZBLG
	Anlage 1 EUZBLG
	Anlage
	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Unterrichtung des Bundesrates
	III. Vorbereitende Beratungen
	IV. Stellungnahme des Bundesrates
	V. Umsetzung von Recht der Europäischen Union
	VI. Verfahren vor den Europäischen Gerichten
	VII. Vertragsrevision, Beitritt und Assoziierungsverhandlungen der Europäischen Union




	J. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG)
	(v. 4.7.2013, BGBl. I S. 2170)
	§ 1 EUZBBG   Mitwirkung des Bundestages
	§ 2 EUZBBG  Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
	§ 3 EUZBBG  Grundsätze der Unterrichtung
	§ 4 EUZBBG  Übersendung von Dokumenten und Berichtspflichten
	§ 5 EUZBBG   Vorhaben der Europäischen Union
	§ 6 EUZBBG   Förmliche Zuleitung, Berichtsbogen und Umfassende Bewertung, Abschluss von EU-Gesetzgebungsverfahren
	§ 7 EUZBBG   Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
	§ 8 EUZBBG   Stellungnahmen des Bundestages
	§ 9 EUZBBG  Aufnahme von Verhandlungen über Beitritte und Vertragsänderungen
	§ 9a EUZBBG   Einführung des Euro in einem Mitgliedstaat
	§ 10 EUZBBG   Zugang zu Datenbanken, vertrauliche Behandlung von Dokumenten
	§ 11 EUZBBG   Verbindungsbüro des Bundestages
	§ 12 EUZBBG  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage 1 EUZBBG – Berichtsbogen



	K. Geschäftsordnung für den Gemeinsamen Ausschuss (GOGemA)
	(Bekanntmachung vom 23.7.1969, BGBl. I S. 1102, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20.7.1993, BGBl. I S. 1500)
	§ 1 GO GemAussch   Zusammensetzung
	§ 2 GO GemAussch   Bestimmung der Mitglieder des Bundestages
	§ 3 GO GemAussch   Ausscheiden von Abgeordneten
	§ 4 GO GemAussch   Bestimmung der Mitglieder des Bundesrates
	§ 5 GO GemAussch  Rechte der Vertreter
	§ 6 GO GemAussch   Präsenzpflicht
	§ 7 GO GemAussch   Vorsitz des Gemeinsamen Ausschusses
	§ 8 GO GemAussch   Einberufung
	§ 9 GO GemAussch   Feststellung nach Artikel 115a Abs. 2 und 115e Abs. 1 des Grundgesetzes
	§ 10 GO GemAussch   Nichtöffentlichkeit
	§ 11 GO GemAussch  Teilnahme an den Sitzungen
	§ 12 GO GemAussch   Beschlussfähigkeit
	§ 13 GO GemAussch  Beschlussmehrheiten
	§ 14 GO GemAussch   Beratung von Gesetzentwürfen
	§ 15 GO GemAussch   Wahlen
	§ 16 GO GemAussch   Anträge nach Artikel 115h Abs. 2 des Grundgesetzes (Misstrauensvotum)
	§ 17 GO GemAussch   Sitzungsprotokolle
	§ 18 GO GemAussch   Anwendbarkeit der Geschäftsordnung des Bundestages
	§ 19 GO GemAussch   Änderung der Geschäftsordnung und Abweichungen von der Geschäftsordnung


	L. Das Gesetz über die parlamentarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland (Parlamentsbeteiligungsgesetz, ParlBG)
	(vom 18.3.2005, BGBl. I S. 775)
	§ 1 ParlBG   Grundsatz
	§ 2 ParlBG  Begriffsbestimmung
	§ 3 ParlBG   Antrag
	§ 4 ParlBG   Vereinfachtes Zustimmungsverfahren
	§ 5 ParlBG   Nachträgliche Zustimmung
	§ 6 ParlBG   Unterrichtungspflicht
	§ 7 ParlBG   Verlängerung von Einsätzen
	§ 8 ParlBG   Rückholrecht
	§ 9 ParlBG   In-Kraft-Treten


	M. Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den Vermittlungsausschuss (GOVA)
	(vom 5.5.1951, BGBl. II S. 103, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 30.4.2003, BGBl. I S. 677)
	§ 1 GO VermAussch  Ständige Mitglieder
	§ 2 GO VermAussch   Vorsitz
	§ 3 GO VermAussch  Vertretung
	§ 4 GO VermAussch  Wechsel der Mitglieder und Stellvertreter
	§ 5 GO VermAussch   Bundesregierung
	§ 6 GO VermAussch  Teilnahme anderer Personen
	§ 7 GO VermAussch   Beschlussfähigkeit
	§ 8 GO VermAussch  Mehrheit
	§ 9 GO VermAussch   Unterausschüsse
	§ 10 GO VermAussch   Verfahren im Bundestag
	§ 11 GO VermAussch  Verfahren im Falle eines Einigungsvorschlages auf Bestätigung des Gesetzesbeschlusses
	§ 12 GO VermAussch  Abschluss des Verfahrens
	§ 13 GO VermAussch  Außer-Kraft-Treten


	N. Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (Kontrollgremiumgesetz, PKGrG)
	§ 1 Kontrollrahmen
	§ 2 Mitgliedschaft
	§ 3 Zusammentritt
	§ 4 Pflicht der Bundesregierung zur Unterrichtung
	§ 5 Befugnisse des Kontrollgremiums, Amtshilfe
	§ 5a Ständiger Bevollmächtigter
	§ 5b Ernennung und Rechtsstellung
	§ 6 Umfang der Unterrichtungspflicht, Verweigerung der Unterrichtung
	§ 7 Beauftragung eines Sachverständigen
	§ 8 Eingaben
	§ 9 Mitberatung
	§ 10 Geheime Beratungen, Bewertungen, Sondervoten
	§ 11 Unterstützung der Mitglieder durch eigene Mitarbeiter
	§ 12 Beschäftigte des Kontrollgremiums
	§ 12a Amtsbezüge der oder des Ständigen Bevollmächtigten
	§ 13 Berichterstattung
	§ 14 Gerichtliche Zuständigkeit
	§ 15 Zusammenwirken

	O. Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Bundestages (Untersuchungsausschussgesetz, PUAG)
	(vom 19.6.2001, BGBl. I S. 1142, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 21.12.2020, BGBl. I S. 3229)
	§ 1 PUAG Einsetzung
	§ 2 PUAG Rechte der qualifizierten Minderheit bei der Einsetzung
	§ 3 PUAG Gegenstand der Untersuchung
	§ 4 PUAG Zusammensetzung
	§ 5 PUAG Mitglieder
	§ 6 PUAG Vorsitz
	§ 7 PUAG Stellvertretender Vorsitz
	§ 8 PUAG Einberufung
	§ 9 PUAG Beschlussfähigkeit
	§ 10 PUAG Ermittlungsbeauftragte
	§ 11 PUAG Protokollierung
	§ 12 PUAG Sitzungen zur Beratung
	§ 13 PUAG Sitzungen zur Beweisaufnahme
	§ 14 PUAG Ausschluss der Öffentlichkeit
	§ 15 PUAG Geheimnisschutz
	§ 16 PUAG Zugang zu Verschlusssachen und Amtsverschwiegenheit
	§ 17 PUAG Beweiserhebung
	§ 18 PUAG Vorlage von Beweismitteln
	§ 19 PUAG Augenschein
	§ 20 PUAG Ladung der Zeugen
	§ 21 PUAG Folgen des Ausbleibens von Zeugen
	§ 22 PUAG Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht
	§ 23 PUAG Vernehmung von Amtsträgern
	§ 24 PUAG Vernehmung der Zeugen
	§ 25 PUAG Zulässigkeit von Fragen an Zeugen
	§ 26 PUAG Abschluss der Vernehmung
	§ 27 PUAG Grundlose Zeugnisverweigerung
	§ 28 PUAG Sachverständige
	§ 29 PUAG Herausgabepflicht
	§ 30 PUAG Verfahren bei der Vorlage von Beweismitteln
	§ 31 PUAG Verlesung von Protokollen und Schriftstücken
	§ 32 PUAG Rechtliches Gehör
	§ 33 PUAG Berichterstattung
	§ 34 PUAG Rechte des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuss
	§ 35 PUAG Kosten und Auslagen
	§ 36 PUAG Gerichtliche Zuständigkeiten


	P. Gesetz über die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union (Integrationsverantwortungsgesetz, IntVG)
	(vom 22.9.2009, BGBl. I S. 3022, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 1.12.2009, BGBl. I S.3822)
	§ 1 IntVG Integrationsverantwortung
	§ 2 IntVG Vereinfachtes Vertragsänderungsverfahren
	§ 3 IntVG Besondere Vertragsänderungsverfahren
	§ 4 IntVG Brückenklauseln
	§ 5 IntVG Zustimmung im Europäischen Rat bei besonderen Brückenklauseln
	§ 6 IntVG Zustimmung im Rat bei besonderen Brückenklauseln
	§ 7 IntVG Kompetenzerweiterungsklauseln
	§ 8 IntVG Flexibilitätsklausel
	§ 9 IntVG Notbremsemechanismus
	§ 10 IntVG Ablehnungsrecht bei Brückenklauseln
	§ 11 IntVG Subsidiaritätsrüge
	§ 12 IntVG Subsidiaritätsklage
	§ 13 IntVG Unterrichtung


	Q. Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrats (NormenkontrollratsGes, NatNKRG)
	(vom 14.8.2006, BGBl. I S. 1866, geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.6.2022, BGBl. I Nr. 29 vom 26.6.2020 S. 1328)
	§ 1 NatNKRG Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates
	§ 2 NatNKRG Erfüllungsaufwand
	§ 3 NatNKRG Zusammensetzung und Organisation des Nationalen Normenkontrollrates
	§ 4 NatNKRG Aufgaben des Nationalen Normenkontrollrates
	§ 5 NatNKRG Befugnisse des Nationalen Normenkontrollrates
	§ 6 NatNKRG Pflichten des Nationalen Normenkontrollrates
	§ 7 NatNKRG Pflichten der Bundesregierung
	§ 8 NatNKRG Aufgaben des Statistischen Bundesamtes
	§ 9 NatNKRG
	Übergangsvorschrift


	R. Beschluss der Bundesregierung vom 27. August 2026
	Geschäftsordnung des Nationalen Sicherheitsrates
	§ 1 
	§ 2 
	§ 3 
	§ 4 
	§ 5 
	§ 6 
	§ 7 
	§ 8 
	§ 9 



	Kapitel 8 Beispiel für einen Gesetzentwurf Bundesregierung (mit Stellungnahmen des Normenkontrollrates und des Bundesrates, Gegenäußerung der Bundesregierung, Beschlussempfehlung und Bericht des federführenden Bundestagsausschusses (Finanzausschuss) und Gesetz)
	Gegenstand: Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
	Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
	Beschlussempfehlung und Bericht es federführenden Bundestagsausschusses (Finanzausschuss)
	Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
	Schlussbemerkung:

	Literaturverzeichnis
	




